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BKK B. Braun Aesculap
Grüne Straße 1 · 34212 Melsungen
Jetterstraße 13/1 · 78532 Tuttlingen

››  freecall 0800 2272830 
info@bkk-bba.de · www.bkk-bba.de

Vorsorge lohnt sich 
jetzt doppelt – gesund bleiben  
und Bares erhalten

Bonusheft

BKK CleverVorsorge

SO FUNKTIONIERT DAS BONUSPROGRAMM

›  Teilnehmen können alle BKK B. Braun Aesculap-Versicherten. 
Jedes Familienmitglied benötigt ein eigenes Bonusheft.

›  Das Bonusheft ist immer für ein Kalenderjahr gültig. Die 
bestätigten Maßnahmen müssen im selben Kalenderjahr 
erbracht worden sein, um einen Bonus zu erhalten.

›  Alle Bonusmaßnahmen sind im Bonusheft mit Datum der 
Inanspruchnahme, Stempel und Unterschrift des Leistungs-
erbringers zu bestätigen. Sollte dies nicht möglich sein, kann 
alternativ ein entsprechender Nachweis beigefügt werden.

›  Für jede nachgewiesene Einzelmaßnahme erhalten Sie 5 Euro. 
Eine Bonusauszahlung erfolgt bereits ab der ersten erfüllten 
Vorsorgeleistung. 

›  Die ausgezahlte Geldprämie wird gemäß gesetzlicher Vorgaben 
an das Finanzamt gemeldet.

›  Das Bonusheft muss bis spätestens 31.03. des Folgejahres 
eingereicht werden, da sonst die Bonusauszahlung verfällt.

›  Neben der Einreichung des Bonusheftes in Papierform, kann 
dies alternativ auch digital über die BKK Online-Geschäftsstelle 
erfolgen. Weitere Informationen unter 
www.bkk-bba.de/bonusprogramm 
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BKK B. Braun Aesculap
Grüne Straße 1 · 34212 Melsungen
Jetterstraße 13/1 · 78532 Tuttlingen

›› �freecall 0800 2272830 
info@bkk-bba.de · www.bkk-bba.de

Vorsorge lohnt sich
jetzt doppelt – gesund bleiben
und Bares erhalten

Bonusheft

BKK CleverVorsorge



BONUSJAHR

BITTE REICHEN SIE IHR BONUSHEFT BIS SPÄTESTENS 
ZUM 31.03. DES FOLGEJAHRES EIN.

Nachname, Vorname

Geburtsdatum

Versichertennummer

Steuer-ID

IBAN

Bankinstitut

Bankverbindung für die Direktauszahlung

Kontoinhaber (falls abweichend)

VORSORGEMASSNAHME, GESETZLICH

Die Untersuchung muss im Bonusjahr durchgeführt worden sein – Wert: 5 Euro

KREBSFRÜHERKENNUNG, GESETZLICH

Die Untersuchung muss im Bonusjahr durcvhgeführt worden sein – Wert: je 5 Euro Die Untersuchung muss im Bonusjahr durchgeführt worden sein – Wert: je 5 Euro

Bitte als Nachweis eine Kopie des Untersuchungshefts beilegen 
und die durchgeführten Untersuchungen ankreuzen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben im Bonusheft 
wahrheitsgemäß sind. 

Datum, Unterschrift des Teilnehmenden/gesetzlich Vertretenden 

Telefonnummer des Teilnehmenden (freiwillig*) _____________________________

*  Freiwillig gemachte Angaben können jederzeit widerrufen werden. Dazu genügt eine formlose Nachricht 
an uns. Diese Angaben werden ausschließlich zur Erledigung der gesetzlichen Aufgaben verwendet. 
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KINDER- UND JUGENDUNTERSUCHUNG

Die jeweilige Impfung muss im Bonusjahr durchgeführt worden sein. Kombi-
nationsimpfungen gelten als eine Maßnahme. Sind mehrere Impfungen für 
eine Immunisierung notwendig, erfolgt die Anerkennung erst nach bestä-
tigtem Vorliegen des vollständigen Impfschutzes (s. u.). Beru�ich bedingte 
Impfungen können im Bonusprogramm nicht berücksichtigt werden.

SCHUTZIMPFUNGEN

Reichen die Felder nicht aus? 
Weitere Impfungen können mit einer Kopie des Impfhefts nachgewiesen werden.

Darmkrebs-Früherkennung
Dickdarmspiegelung, alle zehn Jahre (ab 55 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Darmkrebs-Früherkennung Schnelltest auf unsichtbares Blut
einmal jährlich (50 bis 54 Jahre) und alle zwei Jahre (ab 55 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Krebsfrüherkennung
einmal jährlich (Frauen ab 20 und Männer ab 45 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Hautkrebs-Screening
alle zwei Jahre (ab 35 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Mammogra�e-Screening
alle zwei Jahre (Frauen ab 50 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Brustkrebs-Früherkennung
einmal jährlich (Frauen ab 30 Jahre)

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Gesundheitsuntersuchung (Check-up)
alle drei Jahre (ab 35 Jahre); einmalig zwischen 18 und 35 Jahren

Feststellungsdatum, Arztstempel, Unterschrift

Impfung gegen: 

Vollständiger Impfschutz erreicht: Datum, Arztstempel, Unterschrift

Impfung gegen :

Vollständiger Impfschutz erreicht: Datum, Arztstempel, Unterschrift

Impfung gegen: 

Vollständiger Impfschutz erreicht: Datum, Arztstempel, Unterschrift


